
16. Zusatzprotokoll

zum Gesamtvertrag vom 01.06.2010

abgeschlossen zwischen der Österreichischen Arztekammer, Bundeskurie der nieder-gelassenen Ärzte einerseits und dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger für die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
andererseits in der Fassung des 15. Zusa2protokolles.

t.

1. Die Honorarordnung wird wie folgt geändert:

lm Punkt 9. der Allgemeinen Bestimmungen zur Honorarordnung wird im 2. Absatz
,,22c" gestrichen.

lm Abschnitt ll. DIAGNOSE- UND THERAPIEGESPRACHE tautet bei der position
TA die lit. b des Anmerkungstextes wie folgt:

,,Zur Verrechnung sind die Vertragsäzte für Allgemeinmedizin sowie die
Vertragsfachärzte, mit Ausnahme der Vertragsfachäizte für Labormedizin und
Radiologie, berechtigt."

lm Abschnitt lll. ALLGEMEINE SONDERLEISTUNGEN wird bei position 19bf im
Anmerkungstext der Satz ,,Verrechenbar nur von Fachärzten fur Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, die von der SVA im Einvernehmen mit oer nrztefa;;;; hiezu
berechtigt wurden" gestrichen.

lm Abschnitt lll. ALLGEMEINE SONDERLEISTUNGEN wird im 3. Absatz des An-
merkungstextes zu Positionen 19r, 19s und 19sp die Wortfolge ,,oei zuwàìsung,,
gestrichen.

lm Abschnitt lV. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der AUGENHETLKUNDE
und OPTOMETRIE wird bei den positionen 22g und 22m das Fachgebiet ,,N,,ergänzt. Die Positionen 22a und 22c werden gestrichen.

lm Abschnitt v. SONDERLE|STUNGEN aus dem Gebiete der CH|RURGIE,
UNFALLCHIRURGIE und ORTHOPADIE werden bei den Positionen 25a - 25e die
Fachgebiete,,D" und ,,K" ergänzt.

lm Abschnitt Vll. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der HALS-, NASEN und
OHRENKRANKHEITEN wird bei der position 32a das Fachgebiet,,N,, árgänzt.

lm Abschnitt vttt. SONDERLE|STUNGEN aus dem Gebiete der TNNEREN
MEDlzlN, KINDER- und JUGENDHETLKUNDE werden bei position 34e im
Anmerkungstext die Sätze ,,Verrechenbar nur von Fachärzten für lnnere Medizin,
die von der SVA im Einvernehmen mit der Arztekammer hiezu berechtigt *rid"n.
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Für die Erteilung der
erforderlich. " gestrichen.

Verrechnungsberechtigung ist ein Gerätenachweis

lm Abschnitt A. Xb. Sonderleistungen aus dem Gebiete der PSyCHIATRIE bleibenbei Position 45a der Positionstext und der Mindestinhalt unverändert. Der
Anmerkungstef lautet wie folgt:

,,Maximal fünfmal pro Patient innerhalb von 18 Monaten verrechenbar, an einem
oder mehreren Tagen. Neuerliche Verrechenbarkeit möglich, wenn mehr als 12
Monate kein Patientenkontakt erfolgte. Die positionen ¿õb bis 4sd, 4sg, 45i, 4sj
sind am selben Tag nicht verrechenbar. Abrechenbar nur für neuei Falle ab
I nkrafttreten d ieses Abschn ittes der Honorarordnung.,,

Die Texte und/oder Anmerkungen und/oder Bewertungen nachfolgender positionen
werden wie folgt geändert:

19i Endoskopische untersuchung der Harnröhre (urethroskopie) 4s+Rl
nicht am selben Tag mit 1gl und lgp verreche,nru,

19k Endoskopische untersuchung der Harnblase mit Funktionsprüfung
(Chromozystoskopie)
nicht am selben Tag mit 1ge, 1gl und 1gp verrechenbar

19m Endoskopische Untersuchung des Sigmas (Sigmaskopie) .. ..... ...
nicht neben Pos. 19f, 1gs und lgsp verrechenbar

19r Endoskopische Untersuchung des Magens, eventuell des
Duodenums (Gastroskopie, Duodenumskopie)
nicht neben Pos. 19o verrechenbar

22f untersuchung des Farbsinnes auf pseudoisochromatischen Tafeln

33e Cerumenentfernung je Seite

34s Bodyplethysmographie K ............ .

verrechenbar in maximal 25o/o der Fätte pro Arzt und euartat

35b Ausführliche neuropsychiatrische Exploration K(KNp)

35d Elektroenzephalographie oder Messung visuell, akustisch oder
somatosensibel evozierter Gehirnpotentiale (vEp, AEp ssEp) ie
Untersuchungsart

35e Fremdanamnese oder Gespräch mit Bezugsperson(en), wenn ein
Gespräch mit der patientin/dem patient aui Grund von deren/des-
sen Diagnose oder des Krankheitsbildes nicht möglich ist, z.B. bei
Vorliegen von geistiger Retardierung, Demenz, Erkrankung aus
dem schizo/affektiven Formenkreis, Bewusstseinsstörung, epiep-
sie, Synkope, Aphasie. - K(KNP)
Das verhältms der Bezugsperson(en) zur patientin/zum patienten
i9t im Begründungsfeld (B-Btock) des Datensatzes anzugeben.
Eine ordinationNisite ist gteichzeitig nicht verrechenbar. verre-
chenbar auch für Azte mit Diptom nach Modul tt oder ttt. Das Er-
gebnis der Fremdanamnese ist zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation ist drei Jahre aufzubewahren.
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35f Komplette neurologische statuserhebung mit Dokumentation
K(KNP), PSY..........
Höchstens einmal pro Fall und euarlat verrechenbar.

359 Neuropsychometrische Skala (2.8. MMSE, EDSS, UpDRS, etc)
4M............
maximal einmal pro Patient und Katenderhatbjahr verrechenbar.

36a Jede fachärztliche verbale lntervention oder Exploration zur Anam-
neseerhebung, Befundbesprechung, Kontrolle des Krankheitsver-
laufes, Dauer im Allgemeinen 20 Minuten
1. Behandlung eines psycho-pathologisch definierten Krankheits-

bildes durch syndrombezogene verbale lntervention.
2. Heilpädagogische Behandlung krankheitswertiger Verhaltens-

störungen oder cerebraler Schädigungen bei Kindern.

Maximal zweimal pro sitzung verrechenbar. Nicht gleichzeitig mit
Pos.Nr. 36c, 36d,36e, 36f sowie TA venechenbar.
Eine gleichzeitige verrechnung mit der position ,,ps psychosoma-
tisch orientieñes Diagnose- und Behandtungsgespräch" ist inner-
halb eines Quañals nur mit Begründung mögtich.
verrechenbar durch Fachärzte für psychiatrie und Neurologie bzw.
Neurologie und Psychiatrie, durch Fachärzte für Kinder- und Ju-
gendheilkunde sowie durch Ante mit Diptom nach Modut il oder ttt.
Die verbale lntervention bzw. die heitpädagogische Behandtung
sowie die erhobenen Diagnosen sind zu dokumentieren. Die Doki-
mentation ist drei Jahre aufzubewahren.

36b Psychiatrische Notfallbehandlung (Krisenintervention)
Nur bei suizidgefahr bzw. akuten Exazerbationen bei psychosen
verrechenbar.
Ein Zuschlag für Zeitversäumnis kann erst bei einer Behandtungs-
dauer von meh'r als 45 Minuten verrechnet werden.

40

20

36c Psychotherapeutisch orientierte Abklärung vor Beginn der
geplanten psychotherapeutischen Behandlung SO Miñuten
K(KNP)
Im Erkrankungsfall maximal dreimat venechenbar.
Die gleichzeitige verrechnung mit pos. Nr. 36a, 36d, 36e sowie 36f
is! lticht möglich. Eine gleichzeitige verrechnung mit der position
,,PS Psychosomatisch orientieñes Diagnose- unã Behandtungsge-
spräch" ist innerhalb eines euartals nur mit Begründung magtici.
verrechenbar durch Arzte mit Diptom nach Modut il oder ttt.

36d Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie S0 Minuten
Ab der 11. sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begrün-
dung und Prognose verrechenbar.
Die gleichzeitige verrechnung mit pos. Nr. 36a, 36c, 36e sowie 36f
ist nicht möglich. Eine gleichzeitige verrechnung mit der position
,,PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandtungsge-
spräch" ist innerhalb eines euartals nur mit Begründung mögtlch.
Verrechenbar durch Arzte mit Diptom nach Modit ttt.

36e Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie 25 Minuten
Ab der 11. sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begrün-
dung und Prognose verrechenbar.
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Die gleichzeitige verrechnung mit pos. Nr. 36a, 36c, 36d sowie 36f
sowie ist nicht möglich. Eine gteichzeitige verrechnung mit der po-
sition ,,PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behand-
lungsgespräch" ist innerhatb eines euartals-nur mit Begründung
möglich.
Verrechenbar durch Arzte mit Diptom nach Modut ilt.

3Bi Einbringung von Medikamenten in die Harnröhre ..........
Die gleichzeitige verrechnung mit pos.3gg rsf nicht mögtich.

38q Urologische Schleimhautanästhesie
nur verrechenbar bei pos.1ge, 1gi, 1gk, 1gt, 3ga, 3gb, 3gc, 3ge,
38f und 38x. Die gleichzeitige verrechnung mit pos. 3gi ist nichtt
möglich.

38w Therapeutische lnstillation der Harnblase .............
Die gleichzeitige verrechnung endoskopischer Leistungen und der
Pos. 38a brs 38c, 38i und 3Sg rsf nicht mögtich.

459 Psychiatrische skale: Diagnosespezifische oder gleichwertige
Tests, die zu benennen sind. Dauer im Allgemeinen 1ó Minuten ....
Maximal 1 Test pro Kalenderhatbjahr verrechenbar. Fotgende Re-
gelung tritt für die Zeit von 01 .01 .2017 bis 31 .12.201 g außer Kraft:
Die Positionen 45h und 45i sind am selben Tag nicht ver-
rechenbar.

+ 3.16 Kalium AM, I

o 11.42 PSA ..........
verrechenbar in folgenden I ndikationen :
Ab dem 40. Lebensjahr bei Männern mit hohem Risiko für ein
P ro stata ka rzi n o m (e rstg rad ige Ve rwa n dte m it P rostata ka rzi n o m,
familäre Häufung)
Ab dem 40- Lebensjahr bei Männern bei bekannter oder ver-
dacht auf BRCAÍ /2-Mutation
Bei Nachwers ernes Hypogonadismus vor einer Testosteronsub-
stitution
unter Testosteronsubstitution (im ersten Jahr hatbjährtich und
an sch I ie ße nd jäh rt ich)
Verlaufskontrolle bei prostatakaninom
Ab n o rm al e d i g ita l- re ktal e tJ nte rs u ch u n g bzw. ko n k rete r Kre b s-
verdacht (2.8. tastbarer Knoten)

3. Folgende Positionen werden in die Honorarordnung aufgenommen:

22b Zentrale Refraktionsbestimmung (subjektiv und/oder objektiv;
beinhaltet: Bestimmung von Visus und/oder Brillenglas unólodei
Astigmatismus mittels Refraktometer und/oder Skiaskópie und/oder
Messbri I le/Ph oropter)
1 x im Monat abrechenbar (in Ausnahmefälten auch öfter mit
Begründung)

27n VerbandwechselAM, D, K .........
Nicht verrechenbar bei Anbringen eines Heftpflasters. Nicht bei
lncision von Panaritien aller Añ sowie den pos. 25a, 25c und 27c.
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DS5Transcranielle Dopplersonographie der intracraniellen Arterien
einschließlich Dokumentation und Beurteilung - N ............. 106
ln maximal 10% der Fälle pro euartatvenechenbar

Hinsichtlich der Verrechenbarkeit der wegegebühren (pos. 9a und gb) durch ver-
tragsärzte wird Folgendes vereinbart:

Die Bestimmungen bezüglich der Honorierung der wegegebühren (pos. ga und 9b)
nach $ 9 des Gesamtvertrages und Punkt 4. der Allgemeinen Bestimmungen zur
Honorarordnung werden für die Zeit von 1.1.2018 bið 31 .12.201g sistiert. ó¡e Rn-
zahl der abrechenbaren wegegebühren (pos. 9a und 9b) ergibt sich aus der
tatsächlich zurückgelegten Strecke, wobei Restrecken unter 500 m auf ganze Kilo-
meter abzurunden und jene ab 500 m auf ganze Kilometer aufzurundeñ sind. Die
Regelungen bezüglich Besuchsreihen bleiben weiterhin aufrecht.

Die zum 31'12.2016 fur Wien und die unter g 9 Abs. 3 lit. c des Gesamtvertrages
genannten Orte bestehenden Regelungen behalten unverändert ihre Gültigkeit.

V.

Aufgrund des $ 28 Abs. 3 des Gesamtvertrages beträgt der Geldwert des einzelnen
Punktes - sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird - fur die nachstehend
angeführten Positionen der Honorarordnung:

1. für die Zeit ab 01.01.2018 ... €.0]254

A. Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

l. Grundleistungen ausgenommen pos.-Nr. 1j.
Die Pos.-Nr. 1j wird ab 01.0,1 .2019 mit dem Geldwert des
einzelnen Punktes von € 0,7071honoriert.

2. für die Zeit ab 01.01.2018

A. Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

lll. Allgemeine Sonderleistungen
lV. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Augenheilkunde
v. sonderleistungen aus dem Gebiet der chirurgie, unfallchirurgie

und Orthopädie
vl. sonderleistungen aus dem Gebiet der Frauenheilkunde und

Geburtshilfe
Vll. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Hals-, Nasen_ und

Ohrenkrankheiten
vlll. sonderleistungen aus dem Gebiet der lnneren Medizin und

Kinder- und Jugendheilkunde
mit Ausnahme der pos.-Nr. 34a bis 34f
Die Pos.-Nr. 34a bis 34f werden ab 01.01 .2019 mit dem
Geldwert des einzelnen punktes von € 0,5429 honoriert.

vllla sonderleistungen aus dem Gebiet der LungenheilkundelX. Sonderleistungen aus dem Gebiet der Neuiologie
hinsichtlich der pos.-Nr. 35d, 3Sh, 35i und 35j
Die Pos.-Nr. 35b, 3Se, 35f und 36a bis 36f werden ab 01.01 .201g
mit dem Geldwert des einzelnen punktes von € 0,674s honoriert.x. sonderleistungen aus dem Gebiet der Haut- und Geschlechts-

€.0,7247



krankheiten und der Urologie
Xa Sonderleistungen aus dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Eurotarife der Positionen 40a bis 42d werden um2o/o angehoben.

3. für die Zeit ab 01.01.2018 ... € 1,5000

A. Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

Xb Sonderleistungen aus dem Gebiet der psychiatrie
Mit Wirkung ab 1.1.2019 erfolgt eine punktewertänderung
analog den Bestimmungen lt. punkt 3. der Besondereñ
Bestimmungen zum Abschnitt Xb.

alle Positionen
4. fürdie Zeitab11.01.201ï .... €0,S29S

A. Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

Xl. Physikalische Behandlungen durch praktische Arzte und Fachärzte

alle Positionen

C. Physikalische Behandlungen durch Fachärzte für physikalische Medizin

alle Positionen
5. für die Zeit ab 01.01.2018 .... € O,S4S0

A. Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

Xll. Sonographische Untersuchungen

alle Positionen

6. für die Zeit ab 01.01.2019 .... € 0,4904

A' Arztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

xlll. Röntgendiagnostische untersuchungen durch praktische Arzte
und Fachärzte (mit Ausnahme der Fachärzte für Radiorogie)

alle Positionen

7. fürdie Zeitab}1.01.201ï ... € 1 ,2g72

Abschnitt XIV hinsichtlich der positionen 12.01, 12.07 und 12.12.

8. für die Zeit ab 01.01.2018

E. Tarif für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie durch
Fachärzte für Radiologie mit Ausnahme der positionen
R1a-R5b
Die Pos.-Nr. Rla bis R2e werden ab 01 .01.201g mit
dem Geldwert des einzelnen punktes von € 0,6351
honoriert.

€ 0,5570



Die Pos.-Nr. R3a bis R5b werden ab 01 .01.2018 mit
dem Geldwert des einzelnen Punktes von € 0,5066
honoriert.

Dieses Zusatzprotokolltritt am 01 .01.2018 in Kraft
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